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Leserbrief: Nochmals: Perioperatives Heparin-Bridging (Ergänzung und

Korrektur)

Antwort:>> Es herrscht auf dem Gebiet des Bridging tatsächlich sehr viel Unklarheit – und dies nicht

erst seit der Einführung der neuen oralen Antikoagulanzien (NOAK). Der von uns in Grundzügen

zitierte Expertenkonsens des American College of Cardiology (ACC) gibt für die Behandlung von

Patienten mit nicht-valvulärem Vorhofflimmern (VHF) eine gute Orientierungshilfe und ist im Internet

offen zugänglich (1). Bitte abonnieren oder Kennlernartikel anfordern –>
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